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mit Recht bemerkt, da iun dieſem Falle die Erfüllung des Ge⸗
übdes als unmöglich V betrachten iſt

IV Endlich ſei noch folgende Regel erwähnt, we beſonders
ältere Auktoren aufſtellen: 7  Man beachte aber, daß derjenige, der Iu
einen Orden einzutreten gelobt, aber In den Klöſtern der Provinz
keine Ufnahme gefunden hat, nicht chuldig ſei, außer Land zu gehen.
IñI C eine Frauensperſon, 0 iſt ſie nicht ſchuldig, ihre Heimat 3u
verlaſſen, eS dort Frauenklöſter gibt. 4 Homo Abſch 1

Als Grund afur wird angeführt, daß Nn der Regel nicht
annehmen könne, der Gelobende 0  e ſich zu einem olchen Opfer
ver  en wollen Nicht mit Unrecht bemerkt dazu ehmku nach
unſeren Verhältniſſen und Anſchauungen: „Quod autem antiquitus
dixerunt, DPrO nostri temporis eireumstantiis 110 universim Ad-
miserim, 181 peculiares XStiterimn diffleultates.“ Casus COnSe

II 294.ASIISIIII Wien, Sept. 90
Johannd 88 R

III (Reſtitutionspflicht eines Dien  oten
Brandſtiftung.) In der brach ein Brand aus, dem das
aus des N N größten eil er fiel Der Beſitzer war

bei einer Aſſekuranz verſichert, erlitt aber trotzdem noch einen
Schaden von ungefähr 4000 der für ihn umſo empfindlicher war,
al der ſo Geſchädigte zu jenen nicht wenigen Quern unſerer Zeit gehört,
die  . nachdem ſie ein ganzes V  4—  ahr hindurch ſich abgeplagt und abge
müht aben, Ende des Jahres noch froh ſein müſſen, ſie
nicht Iin Schulden gekommen ſind, von einer Erſparnis gar keine
ede Wie der Brand entſtanden war, ob Un eine Unvorſichtigkeit
oder von böswilliger Hand gelegt, konnte nicht eruiert werden. CES

ſeitdem ſchon eine Zeit verfloſſen, da empfing der
Beichtvater Sempronius mm Bei  U U auch folgendes Bekennt—öGꝓSISSII.IIIII.
nis „Euer Hochwürden! Sie werden ſich noch erinnern können, vie
* vor einigen Monaten bei N gebrann hat Im Beichtſtuhlekann ich eS V  hnen 10 agen, eil ich doch weiß, daß Sie in dieſem
Falle ſchweigen müſſen Hochwürden, die Brandſtifterin bin ich — V  ch—— —WQx habe den Brand gelegt, und Aus Rache, daß mir der Bauer
den Dienſt gekündigt hat weiß ſelbſt nicht, wie mir nUur ſo

überhaupt einfallen onnte. hat mich auch ſogleich gereutund habe auch den Brand ſchen verſucht, doch CS war ſchon zuſpät weiß, daß ich eine ſehr große Sünde begangen habe Sie
läßt mir auch Tag und Nacht keine Ruhe, nd ich bin auchbereit, den angerichteten Schaden, ſo eit eS mN meinen Kräftenwieder gut 3u machen. Vollſtändig erſetzen werde ich ihn freilich nikönnen; ich bin 10 nuLr eine Arme Dienſtmagd. Bisher habe ich mir
zirka 400 erſpart; die gebe ich chon her, ſo hart EeS mir auch
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ankommt. ber Hochwürden! Wie iſt eS denn mit meinen zukünftigenErſparniſſen? verdiene nir jetzt ährlich 150 von denen ichmir alle Jahre 80 — 90 erſparen kann. Würde ich alle dieſe von
jetzt an für mich behalten können, ſo würde ich Ausſicht haben,ſpäter vielleicht durch eine Heirat eine ſichere und anſtändige Ver—
porgung U finden. Muß ich aber neine Erſparniſſe opfern, ſo würde
ich reilich an enn Heiraten nicht mehr denken können und alle ichzuletzt vielleicht noch der Gemeinde zur Laſt. ber ich weiß, daß ichchwer geſündigt und viel gut 3u machen habe; ich tue Wie
Euer Hochwürden ſagen, und bringe gern jede  2  8 Er, nUr, amit
ich wegen dieſer Sünde beim Sterben einmal ruhig ſein kann.“
Welche Antwort wird Sempronius ſeinem reumütigen Beicht⸗kinde, das wir Pelagia nennen wollen, geben müſſen, einerſeits, daßdadurch der ſtrengen Forderung der Gerechtigkeit nach GutmachungS angerichteten Schadens möglichſt enüge geleiſtet werde  . und
andererſeits Pelagia doch wieder nicht eine Laſt auferlegt werde zuder ſie ſich i der rſten Reue verſtehen, die ihr aber ſpäterrecht ſchwer fallen würde.

Die Antwort, beziehungsweif die Löſung dieſes Falles iſt wohleinfach
Daß Pelagia deswegen, weil ſie ſogleich nach ihrer unglück⸗ſeligen Tat die Reue erfaßte, und ſie das Feuer 3u löſchen

von der Kompenſationspflicht nicht entſchuldigt iſt, bedarf wohl keines
eigenen Beweiſes. Es iſt genug, daß ſie ſich un dem Augenblicke, wo
ſie die Urſache des Schadens ſetzte, der Folgen ihrer Handlungsweiſebewußt war, was zweifellos der Fall war V  hre Tat iſt daher als
eine moraliſch vOluntaria zu betrachten und ſomit auch chwer ſündaft Da dieſelbe leider auch CAaunSa fficax damni war, ſo ſindhiermit alle Erforderniſſe zur Kompenſationspflicht vorhanden. Bekannt⸗
lich iſt aber nach den Moraliſten der damnifieans Schaden⸗erſatze oder teilweiſe dann entſchuldigt, ann und ſo lange fürihn daraus ern Otabiliter größeres damnum entſtehen würde, als
das ſt, welches der damnifieatus ſelbſt erlitten hat IV

697. Sehen Uir nun zu, ob dieſes bei Pelagia nicht auch etwa
der Fall iſt Das einzige, aus dem dieſe reſtituieren kann, ſind, wie
ſie elbſt ſagt, die rſparniſſe, die ſie ſich von ihrem Lohne machtWas die betrifft, die ſie ſich bereits erübrigt hat, owird man Pelagia nicht dazu verpflichten können, daß ſie ſofort die
0 Summe weggebe, EU zwar, daß ſie für den Fall der Not plötz  2lich ganz mittellos daſtünde Wie verhält CS ſich nun mit ihren zu⸗künftigen Erſparniſſen? Wird ſie auch dieſe ganz und vo zur Kom⸗
penſation heranziehen müſſen? Vor llem iſt Pelagia chon X jureJaturae berechtigt, ſich von ihren Erſparniſſen o viel zurückzulegen,daß ſie In den Tagen V  — Alters, reſp für den Fall einer etwaigenArbeitsunfähigkeit oder Verdienſtloſigkeit wenigſtens ſorgenfrei lebenkann. Niemand wird von ihr verlangen können und dürfen, daß ſie
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ſich in der Abſicht, den angerichteten Schaden 0 viel als mögli
wieder gut 3u md en, weit auch der notwendigſten Subſiſtenz⸗
mittel entblöße, daß ſie ſchließlich mehr auf Koſten der Gemeinde
Eemn kümmerliches Daſein friſten kann. Das wäre doch nimis durum!
Und wie kommt ſchließlich eine dritte Perſon, die Gemeinde nämlich,
dazu, daß ſie durch die Kompenſation an die doch nuLr für
Pelagia 20 Dersonam ur Pflicht beſteht, n Mitleidenſchaft E
zogen wird?

Bezüglich der Frage, wie weit Pelagia ihre zukünftigen Er
ſparniſſe zur Gutmachung des angerichteten Schadens wird verwen—
den müſſen, werden wir aber auch noch folgenden Umſtand zu be
rückſichtigen haben. Wenn nämlich Pelagia keine Erſparniſſe mehr
für ſich zurücklegen kann, 0 wird ihr 1PS0 ACtO auch die  offnung
genommen, an der Seite eines Mannes einmal eine geſicherte nd
anſtändige Verſorgung für die Zukunft 3 erhalten; denn hat ſie
kein oder wenig erſpartes Vermögen, ſo dürfte ſich ſchwerlich
auch einmal jemand finden, der ſie ehelichen vollte Es können alſo
einzig und allein die gemachten Erſparniſſe ihr die Möglichkeit für
einen Eintritt un den Eheſtand bieten, Vie ſie * wünſcht. e  Wenn
uUn die Kompenſationspflicht für Pelagia an und für ſich auch im
an nicht aufhört, 0 wird ſie doch, einmal n dieſen Stand
getreten, vorausſichtlich wenig oder nichts mehr zur Gutmachung des
Schadens tun können. Den en als Gattin beziehungsweiſe als
Mutter obliegend, wird ſie das Wenige, bas ſie ſich nebenbei nochverdienen kann, wo für ihre Familie ſelbſt verwenden müſſenWird ſie aber deswegen auf eine Ehe verzichten müſſen? W

ſt nichPelagia ſchon jure naturali dazu berechtigt, falls ſich ihr über⸗
Qu eine Möglichkeit dazu bietet? Auch die kirchlichen Ehegeſetzekennen In Unſerem Falle kein eL Beſtändig ein eheloſes Leben
führen müſſen, weder Neigung noch eru vorhanden ſt, 3—
von Pelagia aſt Heroiſches verlangen, und ware eine Ver
zichtleiſtung auf die mit dem Eheſtande verbundenen Vorteile für ſieohne Zweifel auch ein weit höheres incommodum. Al für den Be
ſchädigten da damnum iſt, da ihm erwächſt, falls dieſelbe infolgeeiner Heirat einen weiteren Erſatz nicht mehr leiſten kann; dazunoch die nicht geringen efahren, denen ſie ihre Seele ausſetzt, allsſie zu einem unfreiwilligen Zölibat gezwungen ware Es könnte alſomithin ein damnum altioris 0rdinis vorhanden ſein, infolgedeſſenfür Pelagia die Eingehung einer Ehe ſogar zur Gewiſſenspflichtwerden könnte, falls eine für ſie überhaupt möglich iſt In
unſerem Falle haben daher die Prinzipien Geltung: „Nemo tenetur
restituere CU 8Uu0 VA majore detrimento, Jualm Sit creditoris
COommodum“ (Kutſchker „Lehre vom Schadenerſatz“, 420), nd
„Bonum inferioris ordinis restituendum non St CUI detrimentoboni SUpéerioris gravis“ (ibidem), inſofern nämlich das
Matrimonium einer höheren Ordnung der Güter angehört, als das
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rein materielle bonhum iſt, daß der Beſchädigte N mehr erhaltenwürde, wenn die ErsOna 20 COmpensationem Obligata nicht in den
Eheſtand reten würde. Kann alſo auf dieſe Prinzipien hin in unſerem
Falle die Pflicht den angerichteten Schaden wieder gut zu machen,nicht ˙ weit urgiert werden, daß derentwegen Pelagia auf ein
natürliches Recht verzichten müßte, Die CS der an iſt, ſo ird

ihr aber auch dann die Mittel erlauben müſſen, durch die 7
ihr ermöglicht wird, früher oder ſpäter einmal Iin dieſen Stand
treten, mit anderen Worten: Man wird Pelagia nicht nötigenkönnen, ihre zukünftigen Erſparniſſe ſo weit zur Kompenſation 3uverwenden, daß ſie auf dieſen Umſtand, eine etwaige eheliche Ver
bindung nämlich, keine Rückſicht nehmen darf , noch mehr! Wenn
man bedenkt, Vie gering deren jährliche Erſparniſſe überhaupt ſind,

vas ſind denn auch in einem Jahre?wobei Viu reilich vorausſetzen, daß ſie alle unnötigen Ausgabenvermeidet — ſo wird man ſie ens zu einer minimalen
oder richtiger, zu gar keiner Kompenſation QAus dieſen ihren Erſparniſſen ver  1  en können, 0 lange wenigſtens für ſie eine egrün⸗dete Usſi auf die Möglichkeit einer Verheiratung beſteht Sollte
Pelagia jedoch nicht in den E  an treten, ſo braucht ſie auchda, Die ereits geſagt, nuLr inſoweit ſich ihrer bereits gemachten und
noch zukünftigen Erſparniſſe 5 entäußern, daß ſie In den Ta en
des Alter  U oder der Dienſtunfähigkeit nicht ganz ſubſiſtenzlos daſteht.Würde ſie außerdem noch Eltern unterſtützen oder gar Uerhalten haben, ſo würde ſelbſtverſtändlich dieſe natürliche Pflicht der
Kindesliebe die Stelle der Erſatzpflicht reten Für den Falljedoch, daß Pelagia anderweitig durch n den Beſitzbedeutenderen Geldmitteln geſetzt würde, würde ſie ſelbſtver⸗ſtändlich ver  1 ſein, dieſelben zur Kompenſation heranzuziehen,nſoweit wenigſtens, als ſie ſelbſt derſ 455 nicht notwendig

IVar bei einem eubau der einer PfarrIr geänder erden? In einer Pfarrei, die nach TauſendenFabriksarbeiter zählt, iſt die Pfarrkirche 3u klein, ern Neubau Unbe—
dingt notwendig. Von vielen Seiten wurde der un geäußert,die neuse Kirche ſolle m Hinſicht auf die Arbeiter dem heiligenJoſef geweiht werden, umſomehr, als der bisherige Patron der rcheEin wenig bekannter Heiliger ſt, der nie, Sit venia verbo populärwurde. Darf der Titel der Kirche geändert werden? Das iſt die
Frage des betreffenden Pfarrers.

Seit der apoſtoliſ

n Zeit erhält jede Kirche einen Namen,wie der Menſch in der heiligen Taufe; das iſt der Titel der Kircheoder de Patron, wenn 55⁰ ern Heiliger iſt, dem die Kirche geweihtwurde, der bei ott gleichſam als Fürbitter beſtellt wird Daß der
Patron eines Tte. Landes . mit dem Titel einer Kirche nichts
3 tun hat, iſt ſelbſtverſtändlich.


